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Öffentliche Bekanntmachung des Einleitungs- und Erarbeitungsbeschlusses sowie 
der frühzeitigen Beteiligung für ein Änderungsverfahren des Regionalen 
Flächennutzungsplanes der Planungsgemeinschaft Städteregion Ruhr der Städte 
Bochum, Essen, Gelsenkirchen, Herne, Mülheim an der Ruhr und Oberhausen auf dem 
Gebiet der Stadt Herne 

Der Rat der Stadt Herne hat am 05.07.2016 gemäß § 19 Abs. 1 in Verbindung mit § 39 
Landesplanungsgesetz und § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch die Erarbeitung des 
Änderungsverfahrens 23 HER (Dienstleistungspark Schloss Strünkede) zum Regionalen 
Flächennutzungsplan (RFNP) und die Einleitung des entsprechenden Planverfahrens 
beschlossen: Dieser Änderungsbereich bezieht sich ausschließlich auf das Gebiet der Stadt 
Herne. 

Der Regionale Flächennutzungsplan der Planungsgemeinschaft Städteregion Ruhr der 
Städte Bochum, Essen, Gelsenkirchen, Herne, Mülheim an der Ruhr und Oberhausen ist 
nach öffentlicher Bekanntmachung am 03.05.2010 wirksam geworden. Der Plan nimmt 
gleichzeitig die Funktion eines Regionalplans und eines gemeinsamen 
Flächennutzungsplans wahr. 

Bezogen auf den vorgenannten Änderungsbereich kann sich die Öffentlichkeit im Rahmen 
der frühzeitigen Beteiligung gem. § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch über die allgemeinen Ziele und 
Zwecke der Planung und deren voraussichtliche Auswirkungen unterrichten lassen. 
Gleichzeitig besteht Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung. 

Hierzu werden die Planunterlagen (Vorentwurf des Änderungsplanes mit Begründung und 
Umweltbericht) in der Stadt Herne  in der Zeit vom 23.08. bis 23.09.2016 (einschließlich) 
öffentlich ausgestellt. 

Die Planunterlagen können an den behördlichen Arbeitstagen im Foyer des Rathauses 
Wanne (Rathausstraße 6, 44649 Herne) von 8-18 Uhr eingesehen werden. 

Die Termine und Orte für die Ausstellungen und Diskussionen in den anderen Städten der 
Planungsgemeinschaft sind den dortigen Bekanntmachungen und den Internetseiten der 
Städteregion Ruhr (http://www.staedteregion-ruhr-2030.de/cms/aenderungsverfahren.html) 
zu entnehmen oder bei der Geschäftsstelle Regionaler Flächennutzungsplan in Essen (Tel.: 
0201 88-61210, bzw. 0201 88-61212) zu erfragen. 

Auskunft in der Stadt Herne erteilen: Peter Rogge (Tel. 02323/163015) und Julia Hagemann 
(Tel. 02323/163014) aus dem Fachbereich Umwelt und Stadtplanung. 

Alle Planunterlagen können auf den Internetseiten der Städteregion Ruhr eingesehen 
werden. 

Die Namen der Personen, die eine Stellungnahme abgeben, werden in den Drucksachen für 
die öffentlichen Sitzungen des Rates, der Ausschüsse und der Bezirksvertretungen nicht 
aufgeführt, d. h. es erfolgt grundsätzlich eine anonymisierte Wiedergabe der Stellungnahme. 
Die personenbezogenen Daten werden nur für Zwecke weiter verarbeitet, für die sie erhoben 
bzw. erstmals gespeichert worden sind (§ 13 Abs.1 Datenschutzgesetz Nordrhein-
Westfalen). 

Die Stellungnahmen aus der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung können zu einer 
Überarbeitung der Vorentwürfe der RFNP- Änderungen führen; d.h., 
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Planentwurfsänderungen aufgrund der frühzeitigen Beteiligung sind möglich und 
vorgesehen.  

Dies wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

 

Herne, den 12.07.2016 

Der Oberbürgermeister:         In Vertretung: Friedrichs (Stadtrat) 

 

 

 
 
 

Öffentliche Zahlungserinnerung 
Die Zahlungsabwicklung der Stadt Herne als Vollstreckungsbehörde erinnert an die Zahlung der 
im Monat Mai 2016 fällig werdenden Steuern und Abgaben.  
Bei verspäteter Zahlung müssen die gesetzlich vorgeschriebenen Säumniszuschläge 
berechnet werden. Falls Mahnung und ggfs. zwangsweise Einziehung erforderlich 
werden, entstehen weitere Kosten. 
Die Bankverbindungen der Stadt Herne und das anzugebende Kassenzeichen 
entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Heranziehungsbescheid. 
 
Herne, 29.7.2016, 
Zahlungsabwicklung als Vollstreckungsbehörde   
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Öffentliche Zustellung 
 
 
 
Für    Herrn Marcin Wysocki 
 
letzte bekannte Anschrift: Espachweg 10, 87679 Westendorf 
 
 
liegt bei der Stadt Herne, Der Oberbürgermeister, Fachbereich Öffentliche Ordnung und 
Sport, Arbeitsgruppe Schwarzarbeit, Berliner Platz 9, 44623 Herne, Zimmer 2.43, 2.46 
 
folgendes Schriftstück: Bescheid vom 22.07.2016 
Aktenzeichen 44/2-2-0027/16 
 
zur Abholung bereit. 
 
 
Der Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle - nach vorheriger Terminabsprache - 
abgeholt werden (Telefon: 02323 16-2258, -2260, -2032). 
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das 
Schriftstück gilt nach §§ 1 und 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 7. März 2006 (SGV. 
NRW. 2010) als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit 
der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. 
 
 
 
Herne, den 22.07.2016 
 
gez. Zandecki 
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Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) 
 
Für Elite UG haftungsbeschränkt letzte bekannte Anschrift: Wiescherstraße 19,44623 Herne, 
liegt beim Oberbürgermeister der Stadt Herne, Fachbereich Steuern und 
Zahlungsabwicklung, Freiligrathstraße 12, 44623 Herne, Raum 234, folgendes Schriftstück 
zur Abholung bereit:  
  
  
 Gewerbesteuerbescheid 2014 vom 12.07.2016  
 Vertragsgegenstandsnummer 5000100012038771 
 
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle von Montag bis Donnerstag in der 
Zeit von 8:00 Uhr bis 16:00 Uhr, und am Freitag in der Zeit von 8:00 Uhr bis 13:00 Uhr in 
Empfang genommen werden. 
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das 
Schrift-stück gilt nach §§ 1 und 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) in der jeweils geltenden 
Fassung als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit der 
Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. 
 
 
Herne, 21. Juli 2016 

 

Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) 

Für Petra Katharina Maria Badtke, letzte bekannte Anschrift: Rökenstr. 10 , 44653 Herne, 
liegt beim Oberbürgermeister der Stadt Herne, Fachbereich Steuern und 
Zahlungsabwicklung, Freiligrathstraße 12, 44623 Herne, Raum 315, folgendes Schriftstück 
zur Abholung bereit:  

Mahnung vom 15.07.2016  

Vertragsgegenstandsnummer 5000600013617015  

Die Mahnung kann in der vorgenannten Dienststelle von Montag bis Donnerstag in der Zeit 
von 8:30 bis 12:00 Uhr und 13.30 bis 15.30 Uhr, und am Freitag in der Zeit von 8:30 bis 
12:00 Uhr in Empfang genommen werden. 

Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das 
Schriftstück gilt nach §§ 1 und 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) in der jeweils geltenden 
Fassung als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit der 
Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. 

 

Herne, 20. Juli 2016 
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Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) 

Für Metab Gökdemir, letzte bekannte Anschrift: Klaumerbruch 4 , 46117 Oberhausen,liegt 
beim Oberbürgermeister der Stadt Herne, Fachbereich Steuern und Zahlungsabwicklung, 
Freiligrathstraße 12, 44623 Herne, Raum 542, folgendes Schriftstück zur Abholung bereit:  

Mahnung vom 15.07.2016  

Vertragsgegenstandsnummer 5031300024157512 

Die Mahnung kann in der vorgenannten Dienststelle von Montag bis Donnerstag in der Zeit 
von 8:30 bis 12:00 Uhr und 13.30 bis 15.30 Uhr, und am Freitag in der Zeit von 8:30 bis 
12:00 Uhr in Empfang genommen werden. 

Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das 
Schriftstück gilt nach §§ 1 und 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) in der jeweils geltenden 
Fassung als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit der 
Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. 

 

Herne, den 22. Juli 2016 
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Öffentliche Zustellung 
 
 
Für    Herrn Mihai-Andrei Filimon 
 
letzte bekannte Anschrift: Hauptstr. 293, 44649 Herne 
 
 
liegt bei der Stadt Herne, Der Oberbürgermeister, Fachbereich Öffentliche Ordnung und 
Sport, Arbeitsgruppe Schwarzarbeit, Berliner Platz 9, 44623 Herne, Zimmer 2.43, 2.46 
 
folgendes Schriftstück: Bescheid vom 25.07.2016 
Aktenzeichen 44/2-2-0105/15 
 
zur Abholung bereit. 
 
 
Der Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle - nach vorheriger Terminabsprache - 
abgeholt werden (Telefon: 02323 16-2258, -2260, -2032). 
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das 
Schriftstück gilt nach §§ 1 und 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 7. März 2006 (SGV. 
NRW. 2010) als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit 
der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. 
 
Herne, den 25.07.2016 
 
 
 
gez. 
Zandecki 
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Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) 

Für Herrn Salif Pirihan, letzte bekannte Anschrift: Am Richterbusch 29, 44263 Dortmund, 
liegt beim Oberbürgermeister der Stadt Herne, Fachbereich Steuern und 
Zahlungsabwicklung, Freiligrathstraße 12, 44623 Herne, Raum 234, folgendes Schriftstück 
zur Abholung bereit:   

 Bescheid 2016 vom 09.03.2016  

 Vertragsgegenstandsnummer 50005000114981590001  

Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle von Montag bis Donnerstag in der 
Zeit von 8:00 Uhr bis 16:00 Uhr, und am Freitag in der Zeit von 8:00 Uhr bis 13:00 Uhr in 
Empfang genommen werden. 

Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das 
Schriftstück gilt nach §§ 1 und 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) in der jeweils geltenden 
Fassung als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit der 
Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. 

 

Herne, 25.07.2016 
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Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) 

 

Für Birgit Glocke, letzte bekannte Anschrift: 44629 Herne, Haldenstr. 29  liegt beim 
Oberbürgermeister der Stadt Herne, Fachbereich Steuern und Zahlungsabwicklung, 
Freiligrathstraße 12, 44623 Herne, Raum 542, folgendes Schriftstück zur Abholung bereit:  

 Mahnung vom 15.07.2016  

 Vertragsgegenstandsnummer 5000100012020694  

Die Mahnung kann in der vorgenannten Dienststelle von Montag bis Donnerstag in der Zeit 
von 8:30 bis 12:00 Uhr und 13.30 bis 15.30 Uhr, und am Freitag in der Zeit von 8:30 bis 
12:00 Uhr in Empfang genommen werden. 

Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das 
Schriftstück gilt nach §§ 1 und 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) in der jeweils geltenden 
Fassung als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit der 
Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. 

 

Herne, 26.07.2016 

 

 


